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DER SCHWEIZER SOLDAT

Die schweiz. Neutralitdat und die Charta von San Franz:sko

(Soll die Schweiz dem Bund der Vereinigten Nationen beitreten?)

Die politische Fithrung unseres Lan-
des beschéftigt sich mit dem Beitritt der
Schweiz zum Bunde der Vereinigten
Nationen (kurz: V. N.), dem neuen Vél-
kerbund als infernationaler Sicherheits-
organisation, wie er in der Charta von
San Franzisko niedergelegt worden ist.
Ein Entschlufy hiezu ist von so grofker
Bedeutung fir unser Land und unsere
Nachkommen, dafk wir keineswegs dar-
Uber hinwegsehen und die Sorge dar-
um allein unserer Regierung Uberlassen
diirfen, Jeder Staatsbiirger und jeder
Wehrmann ganz besonders muf sich
mit dieser Frage auseinandersetzen und
diese Arbeit soll ein Beitrag zur Kl&-
rung der Probleme sein.

Voraussetzung zum Beifritt zu den V.
N. scheint auf den ersten Anhieb be-
trachtet die Preisgabe unserer jahrhun-
dertealten Neutralitdt zu sein. Das
scheint verstandlich, weil wir nicht zum
vornherein Privilegien flr uns fordern
kénnen. Wenn wir den Vorteilen der
Welt-Organisation  teilhaftig werden
wollen, dann werden wir uns mit der
Charta auch solidarisch erklaren mis-
sen. In diesem Falle aber sind wir auch
gendtigt, mit den andern Mitgliedstaa-
ten der V. N. gegen Rechisbrecher letz-
fen Endes mit Waffengewalt vorzu-
gehen. Das mufy uns Wehrménnern zu
denken geben! Man stelle sich dazu
auch vor, dafs wir in solchem Falle nicht
mehr allein auf Befehl unserer selbstge-
wahlten Regierung mobilisieren miif-
ten, sondern auf den Befehl fremder
Staatsmanner. Wir Schweizersoldaten
aber haben unserem General die Treue
geschworen und keinen fremden Her-
ren. Die Folge einer militérischen Be-
teiligung gegen rechisbrechende Staa-
ten wére Krieg und Verderben, wére
wirtschaftliche Not und Unglick Uber
alle Mahken. Oder garantiert uns je-
mand und etwas, daf ein Krieg unter
dem Protektorat des internationalen
Bundes nicht mehr méglich wird?

Wie war das doch mit dem fritheren
Vélkerbund? Der amerikanische Prasi-
dent Wilson hat als Erster den Vélker-
bund befiirwortet, beinahe diktiert und
ausgerechnet seine Regierung hat ihm
dann die Gefolgschaft verweigert und
ist dem Bunde fern geblieben, womit
das Versagen jenes Bundes eigentlich
zum vornherein gezeichnet war. Damit
soll nun keinesfalls gesagt sein, dafy wir
uns vom neuen Volkerbund, den V.N.
distanzieren sollen, im Gegenteil. Ein
jeder Staat, der sich isoliert, wird auf die
Dauer Schaden nehmen, und ein Klein-
staat wie wir, ohne eigene Boden-
schdtze und ohne eigene Lebensmittel
wird mit einer Isolationspolitik in kurzer
Zeit zugrunde gehen. Auferdem sind

wir durch unsere demokratische Staats-
struktur  und unsere geographische
Lage zur Mitarbeit an einem Vélker-
bund geradezu bestimmt. Haben wir
nicht schon in unserem kleinen Land
einen «Kleinen Vélkerbund»? Verschie-
dene Sprachen, verschiedene Religio-
nen, verschiedene Kulturen, verschie-
dene Rassen und doch nur einen Staat,
den wir alle gleich heify lieben? Wir
muissen mithelfen an der Vélkerverstan-
digung und -Vereinigung, wir missen
den V.N. beitreten, jedoch ohne un-
sere Neutralitat preiszugeben, diese be-
waffnete Neutralitdt, welche allein uns
vor Ungliick wéahrend zweier Welten-
brénde verschont hat. Ob und wieweit
dies méglich ist, soll im folgenden un-
ter Hinweis auf die wichtigsten Artikel
der Charta und unter entsprechender
Kommentierung derselben geprift wer-
den:

In den den eigentlichen Satzungen
vorangehenden Ziel- und Zweckum-
schreibungen der neuen internationa-
len Organisation ist die Absicht beson-
ders hervorzuheben:

«den Glauben an die Rechisgleich-
heit grofier und kleiner Staaten zu
bestatigen» und

«die Bedingungen zu schaffen, unter
denen die Achtung vor den Ver-
pflichtungen aus Vertrdgen und an-
deren Quellen des Voélkerrechtes
herrschen kann».

So nennt bereits Arl. 1 der Charta
als einen Zweck der V.N. die Schaf-
fung freundschaftl. Beziehungen zwi-
schen den Vélkern, Beziehungen, die
sich auf die Achtung vor dem Prinzip
der Rechisgleichheit und des Selbst-
bestimmungsrechtes aller Vélker griin-
den. Unter Art. 2 sind Grundsétze er-
wahnt, die der Organisation bei Ver-
wirklichung ihrer Ziele dienen sollen.
Als wichtigste: Die gleichen souverénen
Rechte aller Mitglieder der V. N., den
Verzicht der Mitglieder auf jede Ge-
waltanwendung gegen die territoriale
Unversehrtheit eines irgendwelchen
Landes, die Verpflichtung der Mitglie-
der zur Unferstiitzung aller Mafregeln
der V.N. und zur Unterlassung jeder
Unterstiitzung eines Landes, gegen das
die V. N. Zwangsmafinahmen durchfiih-
ren muf. Die Sorge aber auch dafur,
dafy sich Nichtmitgliederstaaten geméf
den zitierten Grundsétzen verhalten.
Weiter heift es, dak die V. N. nicht be-
rechtigt sein sollen, sich in die innen-
politischen Verhélinisse eines Staates
einzumischen, es sei denn, es handle
sich um Zwangsmahnahmen, die sich aus
einer Verletzung der Charta durch
einen solchen Staat ergeben wirden.
Die Schweiz ist auf Grund von Arth. 4

zum Beifritt eingeladen worden,” wel-
cher besagt, dah jeder Staat Mit-
glied der V.N. werden kann, falls er
willens und f&hig ist, die Satzungen zu
erfillen. Ein Mitgliedstaat, der die
Charta schwer und dauernd verletzt,
kann aus den V. N. ausgeschlossen wer-
den (Art. 5/6). Artikel 7 umschreibt die
Organe dieser Organisation mit:

Generalversammlung (G. V.)
Sicherheitsrat (S.R.) .
Wirtschafts- und Sozialrat
Treuhandschaftsrat

intern. Gerichtshof
Sekretariat.

Gemaly Arf. 18 hat in der G. V. jedes
Mitglied eine Stimme und die G.V.
kann It. Arf. 10 Uber alle Probleme be-
raten und Vorschlage bzw. Anfrage
ausarbeiten. Beschlisse der G. V. mis-
sen in wichtigen Sachen mit /s Mehr-
heit der stimmenden/anwesenden Mit-
glieder gefaht werden, fiir weniger
weittragende Beschlisse ist das ein-
fache Mehr verbindlich (Art. 18). Von
ganz besonderer Bedeutung bei der
Auseinandersetzung liber das Fiir und
Wider sind die Bestimmungen Uber den
Sicherheitsrat (S. R.). Dieser besteht sat-
zungsgemah aus 11 Mitgliedern, wovon
5 stindigen (USA — England — Ruf-
land — Frankreich — China) und 6 je
alle 2 Jahre auszuwechselnden Mitglie-
dern, dies It. Art. 23. Diesem S.R. ist
die hauptsdchliche Verantwortung fiir
den Volkerfrieden und die internatio-
nale Sicherheit tibertragen [Art. 24} und
seinen Beschliissen haben sich die lib-
rigen Mitglieder der V. N. nach Art. 25
zu unterziehen. Im S.R. hat jedes Mit-
glied (also alle 11) eine Stimme. Be-
schliisse des S.R. werden mit hievon

7 Stimmen rechtsgiiltig mit der Ein-

schrénkung aber, dafy darunter — sofern
es sich um wichtige Fragen handelt —
die 5 stdndigen sein missen. Dieser
Art. 27 gibt also besonders den «Gro-
hen Fiinf» weitgehende Vollmachten,
so ungefdhr, wie wir es bei uns wéh-
rend der letzten 6 Jahre als Ausnahme
fiir Notzeiten unserem Bundesrat durch
die Nationalversammlung tiberiragen
haben. Wie wenig beliebt in unserer
Demokratie dieses Vollmachten-System
ist, beweist der rasch erfolgende Ab-
bau desselben. Ueber jeden Sireitfall
kann der S.R. Untersuche durchfiihren
und feststellen, wieweit der Volker-
friede und die internationale Sicherheit
dadurch beeintrachtigt werden kénnten
{Art. 34) und die Pflicht, dem S.R.
Streitfdlle zu unterbreiten besteht dann,
wenn die Parteien den Streiffall nicht
selbst durch die in der Charta umschrie-
benen Mittel beilegen kdnnen [Arf. 37).
Ein weiteres Dutzend Artikel der Charta
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regelt das Verfahren bei Bruch des
Vélkerfriedens oder bei Angriffshand-
lungen. Der S.R, kann die Mitglieder
auffordern, vorerst Mafnahmen gegen
den Friedensbrecher anzuwenden, wie
Abbruch der Wirtschaftsbeziehungen,
Verkehrsunterbindungen, Riickzug . der
Diplomaten usw., genligen diese nicht,
dann kann der S.R. militérische Ope-
rationen gegen den Fehlbaren befeh-
len [Art. 42). Fir die besondere Lage
der Schweiz hat Arf. 43 unter Umstan-
den hervorragende Bedeutung, indem
dieser alle Mitglieder verpflichtet, dem
S.R. auf Ansuchen hin und auf Grund
besonderer Abmachungen Streitkréfte
zur Verfiigung zu stellen inkl. Durch-
marschrecht, Diese besonderen ~Ab-
machungen sollen Zahl, Bereitschafts-
grad, Art und Standort der Sireitkréfte
fixieren. Diese Abmachungen sollen
spater noch eingehend betrachtet wer-
den. Ebenso wichtig erscheint mir die
Klausel des Arf. 48 in welchem es heifst,
dak die Beschliisse des S.R. (Verwirk-
lichung derselben durch entspr. Mafs-
nahmen) von allen, oder einem Teil der
Mitglieder durchgefiihrt werden, nach
Anordnung des S. R. Somit ist nicht ge-
sagt, daf die Schweiz als Mitglied in
jedem Falle an militérischen Interven-
tionen gegen Rechisbrecher teilneh-
men miifte. Nach diesen sachlich-trok-
kenen Hinweisen auf die wichtigsten
Charta-Artikel, die aber nétig sind, um
iberhaupt Uber die Probleme disku-
tieren zu kdnnen, méchte ich wie folgt
Stellung beziehen:

Wenn es sich darum handelt, wie in
der Einleitung zur Satzung der V.N.
festgehalten ist, Kriege zu verhindern
und allen Mitgliedstaaten wirtschaftliche
und soziale Besserstellung zu schaffen,
dann wird die V. N. auch der Schweiz
nur Vorteile bringen, der Beitritt der
Schweiz scheint demnach gegeben. Klar
mufy man sich in diesem Moment aller-
dings sein — wie schon eingangs er-
wéahnt —, dahk dies den Verlust unserer
absoluten Neutralitdt bedeuten wiirde.
Diese Neutralitdt aber wird heute auch
von den fanatischen Anhéngern des
alten Vélkerbundes anerkannt, nach-
dem diese erkennen muflten, dak nur
das unbeugsame Festhalten an dieser
Staatsmaxime, verbunden mit dem fe-
sten Willen, die gesamte Wehrkraft
dafiir einzusetzen, unser Land vor der
Verwicklung in zwei Kriege gerettfet
hat. Ich habe schon bezweifelt, ob der
S.R. bzw. die V. N. uns volle Garantie
fur friedliche Aufwartsentwicklung ge-
ben und uns vor kriegerischen Unglik-
ken bewahren kénnen: Dafy von einer
solchen Garantie, die allein uns zur
Preisgabe der Neutralitdt verleiten
kénnte, aber heute ganz abgesehen
von allen weltpolitischen Erwdgungen
gar keine Rede sein kann, beweisen

die Arfikel 41, 42, 43, 45 der Satzung
selbst, weil diese eben die kriegerische
Intervention als Mittel zur Friedenssi-.
cherung vorsehen.

Wie schon angetont, liegt die enf-
scheidende Gewalt beim S. R., also zu-
erst bei den USA—England—USSR—
Frankreich und China und diese Mach-
tegruppe kann uns als Mitglied der- V.
N. zwingen, gegen unseren Willen
Krieg zu fiihren. Eine solche schwer-
wiegende Verpflichtung hat je nach
geographischer Lage, wirtschaftlicher
Struktur, imperialistischer Politik fir je-
des Landes eine andere Bedeutung, fiir
die Schweiz ist sie aber absolut un-
fragbar!

Wenn wir uns gezwungenermafen an
feindlichen Unternehmungen wirtschaft-
licher oder militarischer Natur gegen
beispielsweise einen der umliegenden
Staaten beteiligen mibkten, dann wiir-
den wir logischerweise selbst als Geg-
ner betrachtet und hatten den Krieg
liber kurz oder lang im eigenen Lande.
Dies besonders unter Beriicksichtigung,
daf die uns umgebenden Lander wi-
dersprechende Interessen verfechten,
was Konfliktigefahr in sich birgt und
auch deshalb, weil die Schweiz im Her-
zen Europas der Schnittpunkt wichtig-
ster strategischer Verbindungen ist.
Diese Verpflichtung muf sich bei einem,
sagen wir einmal siidamerikanischen Mit-
glied der V.N., welches satzungsge-
méah gegen einen balkanesischen Frie-
densbrecher vorgehen mufy, denn doch
ein bikchen anders auswirken. Ein Mit-
tel aber, gegen die Gefahr in Mitlei-
denschaft gezogen zu werden, gibt es
nicht, denn der Friedensbrecher hat sich
ja bereits durch seine Handlung aufier-
halb die Satzungen der V.N. gestellt.

Und noch etwas ganz enorm Wich-
tiges! Im Gegensatz zu dem in der Ein-
leitung proklamierten Grundsatz der
Rechtsgleichheit haben sich die «Gro-
ken Fiinf» das Vetorecht vorbehalten
gegenliber der Méglichkeit, sich ge-
gen ihren Willen den durch die G. V.
der V.N. getroffenen Beschlissen un-
terziehen zu miissen. Das heiht nichts
anderes, als daff jeder der 5 GCrof-
staaten gegen Beschliisse der General-
versammlung als oberstes Organ der
V.N. sein Veto einlegen, mit anderen
Worten, unangenehme Beschlisse glatt
verhindern kann, Es ist das ein Mik-
trauensvotum nicht nur gegen die an-
deren Mitgliederstaaten, aber auch un-
ter sich selbst und es erhebt sich
zwangsldufig die Frage: Was dann,
wenn die Grohen nicht einig sind??
Dann gibt es also gegen Rechtsbrecher
keine Intervention und die Charta
bleibt unwirksam?! Diese Frage ist
durchaus berechtigt und heute nicht ge-
l16st. Sie wird nur dann gelést wer-
den kénnen, wenn sich die &si-
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lichen und westlichen Maéchte ver-
trauensvoll Uber ihre Friedensziele ge-
funden haben werden. Darum wére der
ein Utopist, der glauben will, dak der
Beitritt der Schweiz zu den V.N. un-
sere bewaffnete Neutralitat Uberflissig
mache, in der Hoffnung, dafy wenn wir
abristen, die Grofen aus lauter Liebe
zu uns sofort ein gleiches tun wirden.
Wo soll die kleine Schweiz das Ver-
trauen auf ewigen Frieden hernehmen,
wenn selbst die Grofsen sich nicht einig
sind und dieses Vertrauen nicht haben.

Das alles zeigt, dafs die Schweiz den
V.N. nicht bedingungsios beitreten
darf, die Neutralitdt mufy uns garantiert
bleiben. Zwar sieht die Satzung Aus-
nahmebehandlung einzelner Mitglieder
(abgesehen von den 5 Grofen) nicht
vor, es ist aber nicht ausgeschlossen,
daff die G.V. der V.N. mit Zustim-
mung des S.R. die besondere Lage
der Schweiz berlicksichtigen wiirde,
wie dies seinerzeit beim ehemaligen
Vélkerbund durch Alt-Bundesrat Giu-
seppe Motta auch hat erreicht werden
kénnen (Londoner Erklérung). Es wird
Sache unserer obersten Behorde sein,
sich fiir eine Ausnahmestellung unserer
Schweiz einzusetzen. Wenn von den V.
N. bzw. dem S. R. das ndtige Verstédnd-
nis fir unsere besondere Lage nicht
aufgebracht werden kann, dann aller-
dings hat der Anschluf an den Bund
zu unterbleiben, auch auf die Gefahr
hin, dafs der wirtschaftspolitische Druck
des groken Amerika auf die kleine
Schweiz (wo bleibt da z.B. das in der
Prédambel zur Charta umschriebene
Prinzip der Rechtsgleichheit?), der heu-
te intensiver als je ist und sich in vie-
len” Formen zeigt (Schwarze Liste —
Blockierung der Guthaben in USA —
Drosselung des Uhrenexportes — Ver-
suchte Aneignung deutscher Vermo-
genswerte in der Schweiz usw.) noch
starker wird. Wir wollen dem neuen
Vélkerbund dienen und beifreten, aber
unseren Beifrag in unserer Form leisten
unfer Wahrung der absoluten Neufrali-
tat. Die Frage ist, wie kann das még-
lich werden?

Von groker Bedeutung in diesem
engen Zusammenhang ist m. E. der Art.
43 der Charta, auch der Ari. 48, wo-
nach Mitgliederstaaten ihren militari-
schen Beitrag im Rahmen besonderer
Abmachungen leisten sollen bzw. wo-
nach milit&rische Interventionen nur von
einem Teil der Mitglieder durchgefiihrt
werden miissen. Diese Artikel sollten
der Schweiz den Beitritt zu den V. N.
unter etwa folgenden Begriindungen
ermdglichen:

1. Unsere Neutralitat ist 1815 in Wien,
1918 in Versailles und wiederum
1920 im Volkerbund in Genf aus-
driicklich als im Interesse aller euro-
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pdischen Staaten liegend anerkannt
worden,

2. Neutralitat ist bei uns Tradition. Sie
ist nicht allein ein unverriickbarer
Grundsatz schweizerischer Eigenart,
sie ist eine Notwendigkeit fiir alle
Vélker Europas.

3. Neutralitdt ist nicht abweichend
von Solidaritdt mit anderen fried-
liebenden Volkern. Sie ist vielmehr
schon aus Solidaritatsgriinden (Flan-
kenschutz gegen alle Seiten) am
Platz.

4. Neutralitdt der Schweiz bedeutet,
daf wir bei méglichen kommenden
Auseinandersetzungen ein Bollwerk,
untermauert von unserer Armee, bil-
den zwischen Ost und West, zwi-
schen Siid und Nord, und so jedem
Kriegfilhrenden den Flankenschutz
garantieren.

5. Neutralitdt ist Prinzip jeder Defen-
siv-Armee, und unsere Armee ist bei

unserem Miliz-System eine ausge-
sprochene Verteidigungsarmee.

6. Neutralitét schliet somit nicht aus,
daky wir It. Art, 43 der Charta von
San Franzisko im Rahmen besonde-
rer Abmachungen unseren milit&ri-
schen Beitrag leisten. Diese Leistung
darf aber nicht durch Teilnahme an
Feldziigen in fremden Landen de-
monstriert werden, sondern eben
durch Sicherung unserer Grenzen
und damit Verhinderung von Aus-
weitung eines Krieges auf unser Ter-
ritorium.

7. Der Standort unserer Streitkréfte
soll an unseren eigenen Grenzen
sein. Die Abmachung If. Art. 43
wére sinngemél zu formulieren.

8. Wenn sich Kriegshandlungen in
Gegenden voliziehen, die keine
Grenzen gemeinsam mif unserem
Lande haben, dann soll Art. 48 uns
von Interventionen befreien.

9. Schweizerische Neutralitat bedeutet
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ferner, daff unsere Armee den

Schutz der fir Europa lebenswichti-

gen Nord-Sitid-Verbindungen uber-

nimmt und diese, im Interesse aller
europaischen Staaten, vor Zersto-
rungen bewahrt.

10. Neutralitdt der Schweiz ist letztlich
notig, damit in einem kommenden
Krieg wiederum eine Insel der Hu-
manitdt, eine Insel der diplomati-
schen und vélkerrechtlichen Hilfe-
leistung bleibt.

Wenn es unserer Landesbehérde
gelingt, gestiitzt auf obstehende Griin-
de, bei den V.N. Verstdndnis flir un-
sere Situation und Garantie fiir die Bei-
behaltung unserer integralen Neutralitdt
zu erwirken, dann kann und soll der
Beifritt zur Charta von San Franzisko
gefrost und freudig erfolgen. Der Um-
stand, daf die Schweiz (Genf) nicht
mehr Sitz des neuen Voélkerbundes sein
wird, hat dagegen absolut unterge-
ordnete Bedeutung. Four. Osc. Fritschi.

- SchutzmaPnahmen bei ‘Eruppeniibu_ngen

(Fortsetzung.)

Uebungsanlagen.

Jeder Mann, der in einer Stoftrupp-
tbung mitarbeitet, mufy vorher einen
vollstdndigen Ausbildungsgang im H-
G.-Werfen absolviert haben; Leute die
im Verlaufe des Unternehmens mit Ma-
schinenpistolen zu schieflen haben, sol-
len sinngeméfy auch diese Waffe, deren
Handhabung und Wirkung, kennen.
Diesen vorgangigen, grundlegenden
Uebungen wird oft zu wenig Aufmerk-
samkeit geschenkt. Nicht einfach die
Tatsache vieler Diensttage oder ro-
mantische Phantasie vom Kampf, son-
dern allein {berlegenes Beherrschen
der in Frage kommenden Waffen schafft
die fiir feldméhige Uebungen unerlafs-
liche Selbstdndigkeit des Einzelkédmp-
fers. Vor Beginn einer Stohtrupplibung
dirfen Leiter und Teilnehmer sich auch
ganz im stillen nicht sagen miissen:
Wenn es nur gut geht! Sie sollen, eben
gestitzt auf ihr Kénnen und ihre Vor-
bereitungen, aussprechen konnen: Es
wird gut gehen! Es ist noch kein Mei-
ster vom Himmel gefallen, und auch die
sogenannten Wunderkinder haben in ir-

gendwelcher Form «vorne angefan-
genn».
Die ersten, einfachsten Uebungen

sind im Sinne von Parcours durchzu-
fihren. Ein Mann mit einer bescheide-
nen Munitionsdotation, Handgranaten
und Patronen einer Handfeuerwaffe,
wird einigen wenigen taktischen Zie-
len gegenlibergestellt, die er zu ver-
nichten, zu treffen hat; er verhalt sich
dabei gefechtsméhig. Hierauf folgen
Uebungen mit Zielen, die dem Kémp-

Von Oberstlt. Locher.

fer unbekannt sind, dann analoge Ar-
beiten im Verband des Zweier- oder
Dreiertrupps.

Den Abschlufy eines Ausbildungsgan-
ges und auch als gelegentliche Wieder-
holungsiibungen bilden die sogenann-
ten Stofffrupps. Als Verbande kommen
alle Stufen von der Gruppe bis zur
Kompagnie in Frage. Der Umfang der
Uebung ist in der Praxis weniger ab-
héngig vom Bediirfnis als vom Gelénde
und der zur Verfligung stehenden Mu-
nition,

In der Befolgung der kurz geschil-
derten stufenweisen Heranbildung der

Kémpfer liegt ein wesentliches Sicher-
heitsmoment. Es wére vom Vorgesetfz-
ten verwerflich, die Begeisterung oder
den guten Willen eines Untergebenen
dahin auszuniitzen, dafy er ihn aben-
teuerlich zu einer Uebung dréngt, deren
Anforderungen er nicht gewachsen ist.

Als Sicherheitsmahnahme mag auch
die eingeschrénkte Berechtigung zur
Uebungsleifung angesprochen werden.
Der mit scharfen Handgranaten {ibende
Ausbildner mufy zur Aneignung der
notwendigen Kenntnisse einen beson-
deren Lehrgang absolviert haben. Der
beziigliche ~Allgemeine Dienstbefehl

Ein zweck'mébiger Uebungsplaiz fiir gefechtsmahige Uebungen mit Handgranaten.



	Die schweiz. Neutralität und die Charta von San Franzisko

